
1  [Geschäftsnummer]

[Erlasstitel]

Änderung vom [Datum]

Der [Autor]

beschliesst:

I.

Keine Hauptänderung.

II.

Der Erlass SGS 170 (Gesetz über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorga-
nisationsgesetz, GOG) vom 22. Februar 2001) (Stand 1. April 2019) wird wie 
folgt geändert:

§  12 Abs. 3
3 Die Geschäftsleitung nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

b. (geändert) sie weist  den erstinstanzlichen Gerichtspräsidien nach vor-
gängiger Anhörung gestützt auf das Personalrecht den Anfangslohn zu;

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

http://bl.clex.ch/data/170/de

